
 
 

An einen Haushalt         Amtliche Mitteilung     zugestellt durch Österreichische Post 
 

An alle Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 
 

Informationsblatt Nr.: 96                                                                               April, 2022  
Seniorenurlaubsaktion 2022: 

Im Jahr 2022 findet wieder die Urlaubsaktion für Senior*innen statt. 
Nützen Sie die Möglichkeit und verbringen Sie einen kostenlosen 
Urlaub, welcher vom Land Steiermark, den Bezirkshauptmannschaften 
und den Gemeinden organisiert wird. Unterkunft und Verpflegung in 
ausgewählten steirischen Gasthöfen sind für die Teilnehmer, welche 
die Voraussetzungen erfüllen, kostenlos.  

 
: 

 

Eine Teilnahme ist unter folgenden Voraussetzungen möglich: 
 Vollendung des 60. Lebensjahres bis 31. Dezember 2022, 
 Österreichische Staatsbürgerschaft oder Angehörigkeit eines Mitgliedstaates des 

europäischen Wirtschaftsraumes, 
 das Gesamtnettoeinkommen darf die Einkommensgrenzen nicht übersteigen 
 Hauptwohnsitz in der Steiermark, 
 das Zurechtfinden ohne Betreuung, Hilfestellung oder Aufsicht am Urlaubsort muss 
 gewährleistet sein (Pflegestufe 1 und 2), 
 bei Vorhandensein einer Pflegebedürftigkeit ist die Betreuung, Hilfestellung oder 

Aufsicht von einem Angehörigen oder einer anderen pflegenden Person (Nachbar, 
Freund, etc.) zu gewährleisten.  

 
Die Urlaube finden statt: 
1. Turnus: Dienstag, 03. Mai bis Dienstag, 10. Mai 2022 (Martinhof, St. Martin im Sulmtal)                                          
2. Turnus: Dienstag, 24. Mai bis Dienstag, 31. Mai 2022 (Alte Post, Bad Schwanberg)                                                 

 

Der Richtsatz für das Nettoeinkommen im Monat beträgt: 
 für alleinlebende Personen bis      € 1.128,74 
 für Ehepaare oder Lebensgemeinschaften bis   € 1.733,74 
 
 

 
 

Bitte bringen Sie beim Anmelden die aktuellen Einkommensbelege in Kopie mit. Anmeldungen 
können Sie im Gemeindeamt bis spätestens Mittwoch, 13. April 2022 einbringen! 

 
Grünschnittplätze - Eisenteile:  
 

Bitte keine Eisenteile (Trennscheibe) am Grünschnittplatz entsorgen! 
Diese gehören in den Alteisencontainer im ASZ. Für Schäden die beim 
Zerkleinern des Strauchschnittes entstehen, werden in Zukunft die 
Verursacher herangezogen.   

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Bgm. Gerhard Gschiel 
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Energie-Förderungen für Private 2022 
Stand: 19.01.2022 

Photovoltaik 
 

Bund: KliEn-Förderung: 
250 Euro/kWp für 0 bis 10 kWp 
200 Euro/kWp für jedes weitere kWp zwischen 10-20 kWp 
150 Euro/kWp für jedes weitere kWp > 20 kWp bis 50 kWp 
weitere Informationen: www.pv.klimafonds.gv.at  
 

Thermische Solaranlagen 
 

Land Stmk.: 
bis 10 m²: max. € 150/m² 
für jeden weiteren m²:  
max. € 100  
 

 

Gemeinde: 
€ 20,-/m² 

 

Bund: 
max. € 700 (Registrierung bis 31.3. möglich) 
 

Die Kombination mit der Landesförderung ist 
möglich.  
 

Holzheizungen / Wärmepumpe / Nah- und Fernwärme 
 

Land Stmk.: 
Umstieg von Öl/Gas/Kohle/Strom 
 
… auf Scheitholz oder Kombikessel: 
max. € 2000 (bis € 400 Zuschläge möglich) 
 
… auf Pellets oder Hackschnitzel: 
max. € 2.400 (bis € 200 Zuschläge möglich) 
 
… auf Erd- oder Grundwasserwärmepumpen: 
max. € 2.400 (€ 100 Zuschlag möglich) 
 
…auf Luftwärmepumpe: max. € 1.000  
(bis € 600 Zuschlag möglich) 
 
Anschluss an Nah-/Fernwärme: max € 1.400 
(gilt auch bei Neubau) 

 

Gemeinde: 
25 % der 
tatsächlichen 
Landesförderung 
 

 

 

Bund: 
Umstieg von Öl/Gas/Kohle/Strom auf 
Scheitholz, Pellets, Hackschnitzel, 
Wärmepumpe: 
(„Raus-aus-Öl und Gas“) 
max. € 7.500 
 
Umstieg von Öl/Gas/Kohle-
Allesbrenner/Strom auf Nah-/Fernwärme: 
(„Raus-aus-Öl und Gas“) 
max. € 7.500 
Zuschlag für gasversorgte Kerngebiete 
möglich 
 
Die Kombination mit der Landesförderung ist 
möglich.  
 

Für einkommensschwache Haushalte: 

Land Stmk. und Bund: 
(„Sauber Heizen für Alle“) 
Je nach Einkommenssituation: Förderung Heizungstausch 75 % oder 100 % möglich  
Registrierung: https://www.meinefoerderung.at/webforms/sauheiz 

Thermische Sanierung 
 

Land Stmk.: 
Kleine Sanierung: 
15 %iger Annuitätenzuschuss 
 

Umfassende, energetische Sanierung: 
30 %iger Annuitätenzuschuss oder 15 %iger 
Direktzuschuss 
 

 

Bund:  
Umfass. San. „klimaaktiv Standard“: max. € 6.000 
Umfass. San. „guter Standard“: max. € 5.000 
Teilsanierung 40 %. Max. € 4.000 
Einzelbauteilsanierung: max. € 2.000 
 
50% Zuschlag bei Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen 
 
Die Kombination mit der Landesförderung ist möglich. 

 

Als Einreichstelle und für nähere Informationen steht das Team der Lokalen 
Energieagentur – LEA zur Verfügung: Auersbach 130, 8330 Feldbach, Telefon 
03152/8575-500, www.lea.at. 


